
Extrait du registre aux delib~rations 
Auszug aus dem Beratungsregister 

du Conseil cömri:tunal de . . 
des Gemeinderates von Mondorf-les-Bains 

Grand-buche de Luxembourg 
GrossherzogtumLuxembuFg ; 

Date de 1 1 annonce publique de la seance: 12.11.1968 
Date de la convocation de·s conseillers : 12.1Ll968 

Commune de 
Gemeind€! 
Mondorf 

Presents :M.M. Leon Felten et Edouard Schmit, echevins "'"Jean Saridt, 
Paul Bossel1:;;r, Leon Kaffmann, Justin SchUmacher, Victor 

Point de 1 1 ordre du jour: 
. No_._7_.· . 

OBJET: 
Gegenstand: 
Gemeindereglement uber das 
Kanalisationswesen 

Schadeck, Marcel Steffen, conseille:fs -Marcel Thilman, 
secretaire 

~ .. ·.l excuse M. fJean Linster, bourgniestre uJ sansmo ... i -

Le Conseil Communal, 
Der Gemeinderat„ 

Gesehen Artikel lo7 der Verfassung, 
Gesehen Artikel So des Dekretes vom 14. Dezember 1789, 
Gesehen Artikel 3, Ti:tel XI des Dekretes vom 16-24 August 1790, 
Gesehen Artikel 36 des Gemeindegesetzes vom 24, Februar 1843, 
Gesehe:n clas Gesetz vom 27. Juni 1906 uber den Schutz der öffentlichen Gesundheit 
Gesehen das Gesetz vom 29. Juli 1930 betreffend die Verstaatlichung der Lokalpolizei 
abgea.ndert durch das Gesetz vom 25. Jüli 1947 uber die Erhöhung der Geldbussen 
Gesehen das Gesetz vom 31. Dezember 1952 uber die: Einsetzung vonSanit!:ttsinspek
toreli 
Nach Einsicht des Gutachtens ties Herrn Sanitatsinspektors vom 17.10.1968 

beschliesst einstimmig 
:for den Bereich der Gemeinde Mandorf folgendes Reglement zu erlassen: 

I. Entwasserungspflicht. 
Art.1- Alle bebauten Grundstucke:. die an Strassen liegen, in denen öffentliche 
Entwasserungsleitungen vorhanden sitid oder angelegt werden, sind nach Massgabe der 
nachfolgenden Bedingupgen vollstandig und unter Beachtung der unter Art,7 vorgese
henen Einschrankungen in diese Leitungen zu eri.twa:ssern. · ·· 

Als bE3ba:utes Grundstuck gilts im Sinne dieses Reglementes, Jeder zusammen
hangende Gt:.urtdbesitz, der eine wirtschaftliche.Einheit bildet, auch wenn nur auf 
einem Teil desselben ein GebaUde fur den dauernden oder vorubergehenden Aufenthalt 
von Mehshcen errichtet ist. 

Als Strasse gelten auch Platze. Als an Strassen liegend gelten auch solche 
Grund.stucke, die, ohne t:tnmittelbar an eine vorhandene kanalisierte Strasse anzu
grenzen, durch einen privaten oder öffentlichen Weg init einer solchen verbunden 
werden, oder del'.'en einziger Zugang von einer kanalisierten Strasse aüs uber ein 
oder mehrere fremde GrundstUcke fUhrt. 

Art.2.- Anträge auf AnschlUss an die Kanalisation sind an den Burgermeister zu 
rich,+.en. 



-_.,. ,, 

Bei Neubauten söll in der Regel.der Anschlusß um o.essen Beschädigung und-Ver
stopft!rig zu verhuten, erst nach Volli:mdung des Rohbaues ausgefilhl0 t werden, muss 
aber vor der Geb:rauchsabnahne des Baues ausgefuhrt sein,. · · 

Will ein Eigentumer seine Baustelle g;leichzeHig mit der .Aµsschachtung der 
Baugru}?e entw1:1:ssern, so ha:t e:f, unabhangig vom Bal.\gesuch, einen diesbezuglichen 
Antr~g z:u wt.ellen, worauf' ihm gegeoenenf'aiis und t:U°l':ter gewissen Bedingungen ein 
provisori;scb.et· Anschluss gestattet werden kann. · 

Dfo Gemeinde kann auch denAnscp.1µ.ss von ungebauten GrtindstüGken verl,angen, 
wenn besci1::det>e Grunde dies erfo:rdern. 

Art .3 .- Bei Grund.stucken, die an mehreren Str-assen liegen, ha.t die Ehtwasserungs,
anlagc in die Kanäle -~O ;i:ll erfolgen, wle es vom Bürgermeister- fur j~deneinzelnen 
Fal.i angeordnet wird. 

Art.4.-'· Jeder Anschlussnehmer hat sein Gruncistuc,k: tnitden zur ordrtungsniässigen 
Entwasseri.:ng desselben erforderiicht,:m Ein:richtüngen zu versehen~ ... · .... 

Gegeu den H.Uckstau des Wassers aus dein öffentlichen Entwa:ssE:arungsnetz in 
die ang;esci:üossenen GrundstUcke hat sicih jeder Anschlussnehmer selbst zu schutzen. 
Aus Schaq.en, die durch Huckstau aus dem Entwi:rnserungsne:tz entstehen~ Oder durch 
Betriebsstörungen bedingt sein k6nnep, sind keine Ersatzah$pruche an die Gemeinde 
gegel::ien • 

. Art~5-- Auf Grurid besonderer Verhältnisse kann de:i;- Burgermeister Von der Erttwt>'.s
serun2, ein~s Grun:dstuckes ubern:aupt, oder teilweise„ oder auf bestimmte Zeit 
absehen. 

II. Jlesehat'f enhei t und Art, der in die Kanale abzufuhr•enden Afa.iasser 

Art.6.•• Durch 4ie KanaJ.i~Hungen sind nach er:tölgtei' Genehmigung durch diE! Gemein
de Grund- um:'. Niederschlagswasser, Haus- und Wirtscnafts- und grundsa.tzlich auch 
Aborttms9er abzuleiten. Solange eine öffentlich~ Abwasserklv:ranlage nicht besteht, 
ist es streng verboten feste F::i:kalstof'fe in die Lei tungeh atizuf'-Uhren. 

Art. 7. -• In das Abwassernetz durfen nioht eihgeleite.t werde11: 
aJ Stoffe, we:Lche die Leitung verstopfen körn1e11, z .E. Schutt„ Sand, Zement) Asche, 
Keh1.>io'ht, Lumpe11, Dung, Brer:inerei-, Schlacht- und Kuchehabf-:!llle und andere feste 
Stoffe 
b) feuergef'::i'.hrliche. zerknallfähige oder a11dere Stoffe, welche das Abwasserrietz 
oder db darin Arbeitenden gef1ilirden .k;omien (z.B. Benzln, Benzol, Karbid, Oele u.a.m.) 
c} sch@.dl±ch•~ oder giftige Abwässer. insbesondere solche„ welche schädliche Aus
duristungen oder ublB Gert1.che verbreiten oder die Bati.spffe„ der Abwasserleitungen 
angrei;f~p 'Jder den Betrieb der Eritwasserung und die Reinigllng öder Verwertung der 
Abw!:tsse:::' sttL"'en oder erschweren können. 
d) Abt:ä.sser, d:i..e v-ta.rmer als )3°C sind 
e) pflan.ze:i.- oder bödenschädliche Abwasser 
f) Abw~strer aus Stallen und Dungruben (Jauche) 

Die Je.uche muss in eine undurchlti:ssige Grube eingeleitet we:r·den und darf 
nicht in die Kanalisation gelangen. 

Art. 8 - - Dur unmittelbare Anschluss v-on Dampfleitungen und Datnpfkesselü ist nicht 
stat the.:ft . 



Art. 9. - Wem1 Ui1beabsichtigt gefährliche ade!' schi:l.dliche Stoffe (z.B. durch Aus
laufen vonBehaltern) in die öffentliche Abwasseranlage gelangen, so ist die Ge
meinde unverzugllch zu benachrichtigen, 

A1·t .lo .- Betriebe und Haushaltungen;. in denen ungewwmlich grosse Mengen von 
fetthaltigem Abwasser anfallen (W:irtßchaf'tskÜchen, Kantinen, Wurstkuchen u. cigl.) 
habeü ausreichend grosse Fettabschneider einzubauen. 

Ih Beparaturwerkstatten und BEJruf'sgaragen sind Oel- und Belizii1absche.iderr 
mit vorgelagertem Sand- und Schlammfang einzubauen. 

FUr regelmassige heinigting der Schlamnifange und Herausnahme der angesammel-
teh Fette und Leichtflussigke1.t ist Sorge zu tragen. Das Abscheidegyt~ ist un
verzuglich wegzuschaffen Ul1d darf an kei.rter andern Stelle dem Leitungsnetz wieder 
zugefuhrt werd1;;:r1, Der Anschlussnellmer ist fUr jeden Schaden haftbar, der durch 
eine versaumte Entleerung der Abscheider entsteht. 

Art,11- Der· Burgermeister· krum die Einle.itung vpn Abwassern aussergewohnlicher 
Art und Menge versagen oder' von einer Vorbehandlung ( z.B. bei industriellen 
Werken, Tb-Heimen usw) abhangig machen- oder an besondereBedingungeri khupfen. 

Art.12.- Ueber die Einleitung von Fabr-il.- und Gewerbeabwasser' werden von Fall 
zu Fall besonders Vorschr·if'ten erlassen. 
~-J-3:- Wenn Art und Menge der Abwasser sich ändern, hat der Anschlussnehmer 
unaufgefordert und unverzuglich der Gemeinde die erforderlichen Angaben zu machen 
und auf Verlangen die Unschädlichkeit des Abwassers nachzuweisen. 

III. Grune.stucksklaranlagen 

Art.14.- Grundstucksk.Htranlagen sind genehmigungspflichtig, sie sind nicht zu..: 
la:ssig, wenn eine zur-Auf'nahme i.md Behandlung der Abw!!sser bestimmte of'fentliche 
Kläranlage vorhanden ist. 

Art.15 .... Grundstuckskläreinrichtungen, z.B. Faulgruben oder zweistockige Absetz
anlagen, mussen angelegt werderi, 
a) wenn die Gemeinde eine Vorbehandlung des Abwassers verlangt. 
b) wenri keine öffentliche Abwasserleitung vorhanden ist, die Ausflusse der Klär
anlage jedoch unterirdisch in einem Wasserlauf eingeleitet werden können 
c) wemi in die Abwasserleitung menschliche Abgange nicht eingefUhrt werden durf'en. 

Art .16. - Die GrundstuckskUtreinrichtung muss nach den anerkannten Regeln der Ab ... 
wasser-technik und deri ba.U:aufsiohtl;!,chen Bes1rimmungen hergestellt und betrieben wer
den. Die Einleitung von Regenwasser in die Absetzanlage ist nicht zuJ.assig. 

Art.17. - Fw; den ordnurigsmassigeri. Betrieb von Grundstucksklareinrichtungen sowie 
furihre einwandfreie Unterhaltungj stl:!:ndige Wartung und Reinigung ist allein der 
Artschlussnehmer verantwortlich. 
Fur Betrieb (Entleenung usw:) und Wartung sind die geltenden Vorschriften zübefol
gen: Die Gemeinde fl.lhrt eine planmassige Ueberwachurtg durch und uberprUft die Ein
haltilng der bei der Genehmigung auferlegten Bedingungen. 

Die Gemeinde behält sich vor, die lfd. Entleerung der Gruben sowie die Ab
fuhr des Schlammes einheitlich selbst du.rchzufUhreh oder durch einen Dritten 
durchfllhren zu lassen. Die entstehenden Kosten werdeµ dann einteilig auf die 
beteiligten Anschlussnehmer verrechnet. 



Bei GrundstUck.skla:ranlagen, deren Ablauf in das tiffentUche Abwassernetz oder 
Vorfluter geleitet wird, behalt sich die Gemeinde weiterhin vor~ bei Nic:ihtl:ieachtung 
der Vorschriften auch den Betrieb der Klaranlage selbst zu uberne:hmert und fttr die 
entstehenden Kosten eine lfd. Zusatzgebuhr zu erheben. 

Art.18.- Fur neuherzustelleride Abwasseranlagen kann die Genehmigung davon abh!rn
gig gemacht werden, dass bereits vorhandene Anlagen, die den Vorschriften nicht 
entsprechen, gleichzeitig durch eine Ab1:.tnderung vorschriftsniassig gemacht werden. 

IV. Entfernung bestehender Einrichtungen 

Bauerlaubnis c1,nd Ausfuhrungstermih 

Art.19.- Nach Ausfuhrung der offentlichen Zentralkläranlage sobald also die Ein
leitung fester menschlicher Abgange iri das Kai1alnetz gestatt-et ist, sind die Grund
stuckkläranlageü auszuschalten und ein direkter Anschluss herzustellen. 

Art.2o.- Ueber die Herstellung und Verunderung jeder Entwa:sser\Jngsanlage entschei
det der B\ttger111e1ster. 

Art.21.- Wird die Kanalisation erst nach Ei·richh,ng des Bauwerks hergestellt:. so 
ist das Grtµldstuck binnen 2 Monaten anzusehliessen, nachdem bekannt gemacht vwrden 
ist, dass die Strasse oder der Ortsteil mit einer 1'1etriebsfertigen Entwasserungs
anlage ausgestattet .ist.. 

Art.22. - Werden die Ar.,eiten üicht in der vorgeschrie'itenen Frist ausgefUhrt, so 
wird der Burgermeister die Ihangriff'hahme von Amtswegen auf Kosten der saumigen 
Hausbesitzer veranlassen, unbeschadet der durch dieses :Reglement vorgesehenen 
Strafen. 

v. Herstellung uhd Unterhaltung des Anschlusses. 

Art.23. - Jedes Grur1dstuck soll in der Hegel im ftebiet des Mischverfahrens nur einen 
unmittelbaren Anschluss an die Kana.lleituJ1g im Gebiet des '.l'rennve'rfahrehs nur 2 solcher 
Ans chl us s e erhal t.en . 
Wird ein 2. oder · mehrer•e Anschl.Usse bean1iragt, s,- ha1i darUber der Burgermeister 
zu befindert. 

Art.24.""' Die Leitungen des Anschlusses sollen möglichst gradlinig seiri. und aus
reichendes Gefalle erhalten. Unvermeidliche Riohtungs1lriderüngen zu 2 gradlinigen 
Leitungs strecken mus sen. durch Bogen · v:e rmi t te 1 t we rderi, deren Krurnmux1gsdurchmes ser 

=- 4 x LeitungsdUrcr,messer sein soll . 
Alle Anlagen mussen gegen Frost geschutzt sein, im FrEaien liegende Leitun

gen sollen zu diesem Zwecke eine Deckung von o,7o m haben. 
Jeder Anschluss ist mit einem Prufs-chacht zu versehen. Die Lage~ FUhrung und 

lichte Weite derAnschlussleitune; sowie die Anordnung des PrUfschachtes bestimmt 
die Gemeinde . · 

Den Anschl,Uss an die Netzleitung, und zwar vom Frufschaoht J..is zur Strasseri
lei"tung sqwie. die Ausbesserung 7 Helriigung, Erneuerung und sonstige Vet•änderungen 
dieser Anschlüssleitung f'uhr't die Gemeinde au:f Kosten des Anschlussnehmers aus oier 
lässt sie durch einen Unternehmer' ausfUhren. 

Die Ausfllhrllhe der' Arbeiten im Innern des Grundstucks bleibt dem Eigentumer 
Uberlasserr. Er ha:i'tet i'i..lr alle Schäden und Nachteile die infolge mana;elhaften Zu-' 
standes oder reglementswidriger Benutzung seiner Anlage entstehen, 



Die Gemeinde kann jederzeit fordern, dass vorhan<iene Abwasseranlagen in den 
Zustand gebracht werden:. der den Vorschriften entspricht die jeweils .fur die Ab
wehr von Gefahren und fur die öffentliche Sicherheit und Ordnung1:estehen. 

VI. Anpassung vör'hariderierAnlage'n an die Bestimmungen gegenwartigen Reglementes+ 
Ueberpri.lfungder ausgefuhrten Anlagen. 

Art.25 - Hiitisentwasserungen oder einezelne Bestandteile derselben, die bei In,.. 
kr:aftreten di.eses Reglementes bereits vorhanden sind, rriussen den vorstehenden 
Bestimmungen nach na:herer Feststelluhg des Burgermeisters angepasst. 

Art.26.- Dien Beauftragten der Gemeinde ist zur Nacht,cha:u der Abwasseranlagen und 
zur Prüfung ob die Vorschriften di-eses Reglementes befolgt werdenJ ungehindert 
Zutritt zu allen in Frage kommenden Teilen der angeschlossenen Grundstucke zu ge
wahren. Alle Teile der Abwassera:ri.lage„ insbesondere die Reinigungsöffnungen, Prtif
schilchte und RuCkstauverschlusse mussen den Beauftragten jederzeit zuganglich sein. 
Sie sind berechtigt Abwasserproben zu entnehmen und sie auf Kosten des Anschluss,-,. 
nehmers untersuchen zu lassen. 

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet.., alle fur die Prllfung der Anlagen und ftir 
die Errechnung der GebUhren erforderli.chen Auskunfte zu erteilen. 

Art.27.- Den Anordnungen der Beauftragten bei der Durchführung der Pru.fung ist Folge 
zu leisten. Wird einer Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist ent
sprochen.., so ist q.ie Gemeinde berfächtigt, die erforderlichen Massnahmeri auf Kpsten 
des Ans cnl us snehrmers anzuo1'ru1en. 

VII .. Festsetzung der Kc:malisatfonsgebuhren. 

Art.28.- FUr jedes b:ebaute Grundstuck, das an die öffentliche Kanalisation ange
schlossen wird, iSt eit,e Anschluss- und eine Nutzungsgebühr· zu en:briqhten. Die An
schlussgebU11r„ die riur einmal zu ent.richten ist„ ist nach den durch den Anschluss 
eritstaridenen Kosten zu berechnen, die Nutzungsgebuhr nach der Mertge der abzufuhren
den Abwasser - hausliches Abwasser, gewerbliches Abwasser und Regenwasser. 

Art.29.- Die Höhe, Art und Berechnungseinheit derKanalisationsgebuhren werden 
durch eigenes Reglement festgelegt. 
Art.}o. - Die erwa:hnteri Taxen nach der Genehmigung der einschlagigen Rollen in die 
Gemeindekasse einzuzahlen, und dies zu den in der Zahlungsaufforderung bezeichneten 
Falligkeitsterm.inen. 

Art. 31. - (rehort ein Grundstuck mehrereti Eigenturneri.1, so sind alle solidarisch zur 
Zahlung der Taxen verpflichtet, 
Falls ein: gebuhrenpflichtiges Grundstuck in andere Hände ubergeht, so obliegt die 
Zahlungsverpflichtung solidarisch dem frUheren und dem neuen Eigenturner 

Art.32.- Gegen die Herar1ziehurig steht dem Pflichtigen der Einspruch zu3 er ist in,
nerhalb eines Monats, gerech:riet von dein auf die Zustellung desHeranziehungsbe
scheides folgenden Tage ab, bei der Gemeindeverwaltung schr",iftlich einzureichen, 
Es folgt hie.rauf der definitive Heranziehungsbescheid des Burgermeisters. 



VIII. Strafbestimmungen 

Art. 33. - ZuwiderhandJ.ungE:>h .gE:>gen vorsteilendes Reglement sowie gegen die auf Gnmd 
vo:r-stehenden lieglementes ergangenen Anordnungen der Gemeindebehörde werden, insoweit 
keine anderen St.l•afen durch die bestehenden Gesetze vorgesehen sind und u.nbeschade.t 
der Bestimmung des Artikels 9 des Gesetzes vom 27 .. Juni 1906, mit einer Geldbusse 
yon So Franken bis 500 Franke11 und rni t einer Gefängnisstrafe von 1-7 Tagen oder mit 
einer dieser Strafen beSti:·2ft. 

Jedes U:bteil ordnet die vorschfirtsm::tssige Instands·etzung innerhalb einer 
bestimmten Frist an. 

IX. Verschiedenes und InkrafttretetL• 

Art.34.- Die im gegenwärtigen Reglement fur die Grundstuckseigentumer gegebenen 
ff.echte und Pflichten gelten entsprechend fur die Nutzniesser und fur die zur Nut
zung des Grundstucks Berechtigten sowie fur Inhaber von Wohnungen i.irid sonstigen 
RaumliChkeiten. 

Art.35-.- Die im Reglemeüt unter Artikel 3„5,11,21,23,24;26, und 3.3 vorgesehenen 
Entscheidungen des BUrge1•meisters werden erst nach Anhoren der zu.ständigen tech
riisbhen und sanitären Behörden erlassen. 

Art.36.- Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
beim ,zuständigen DJ.striktskormnissar Einspruch erhoben erden. Dessen Bescheid ist 
ertdgUltig und bindend. 

Art . 3'7. - Gegenwa:rtiges Reglement tritt wrt Tage nach seiner Ver·öffentlichung in 
Kriift. Mit gleichem •rage treten die besteheri:denKanalisationsreglemente ausser 
Kraft. 

So beraten in öffentlicher Sitzung„ Datum wie eingangs. 

FUr gleichlautenden Auszug, 


